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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §60 impl;

FremdenverkehrsG Vlbg 1978 §6;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):86/17/0087 Besprechung in:ÖStZB

1989/204;

Rechtssatz

Die dem AbgabepAichtigen gem § 6 Abs 3 Vlbg FremdenverkehrsG 1978 gewährte Gelegenheit, in das Verzeichnis nach

Abs 2 dieser Gesetzesstelle Einsicht zu nehmen, vermag die fehlende Begründung des sodann erlassenenen

Bescheides nicht zu sanieren, zumal auch dem Verzeichnis selbst die Entscheidungsgrundlagen nicht entnommen

werden können.
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